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MVV in Zahlen

Finanzielle Kennzahlen GJ 2018 GJ 2017 % Vorjahr
Mio Euro

 Umsatz ohne Energiesteuern 3.903 4.010 - 3

Adjusted EBIT 1 228 224 + 2

 Bereinigter Jahresüberschuss1 111 107 + 4

 Bereinigter Jahresüberschuss
 nach Fremdanteilen1 94 93 + 1

 Bereinigtes Ergebnis je Aktie1 (Euro) 1,43 1,41 + 1

 Dividendenvorschlag/
 Dividende je Aktie2 (Euro) 0,90 0,90 0

 Cashfl ow3 331 474 - 30

 Cashfl ow je Aktie (Euro) 5,03 7,19 - 30

 Bereinigte Bilanzsumme (zum 30.9.)4 4.152 4.248 - 2

 Bereinigtes Eigenkapital (zum 30.9.)4 1.550 1.490 + 4

 Nettofi nanzschulden (zum 30.9.) 1.075 1.077 0

 Investitionen 290 194 + 50
  davon Wachstumsinvestitionen 124 64 + 94
  davon Bestandsinvestitionen 166 130 + 28

 Nichtfi nanzielle Kennzahlen

 Direkte CO2-Emissionen (Scope 1) (Tsd t) 1.547 1.646 - 6

 Netto-CO2-Einsparung (Tsd t) 485 482 + 1

 Installierte Leistung erneuerbare
 Energien (MW) 467 455 + 3

 Anteil erneuerbarer Energien an
 eigener Stromerzeugung (%) 63 56 + 13

 Abgeschlossenen Entwicklung neuer
 Erneuerbare-Energien-Anlagen (MW) 1.011 411 > + 100

 Mitarbeiterzahl zum 30.9. (Köpfe) 5.978 6.062 - 1
  davon Frauen 1.701 1.740 - 2
  davon Männer 4.277 4.322 - 1

 Anteil Frauen bei den Führungskräften
 zum 30.9. (%) 14 16 - 13

Zur Entwicklung der MVV im Geschäftsjahr 2018 verweisen wir auf das PDF 
des Geschäftsberichts 2018 unter www.mvv.de/investoren.

 1  Ohne nicht operativen Bewertungseff ekt aus Finanzderivaten, ohne
  Strukturanpassung Altersteilzeit, ohne Ergebnis aus Restrukturierung 
  und mit Zinserträgen aus Finanzierungsleasing
 2 Dividende für das Geschäftsjahr 2018 vorbehaltlich der
  Zustimmung durch die Hauptversammlung am 8. März 2019
 3 Cashfl ow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
 4 Ohne nicht operativen Bewertungseff ekt aus Finanzderivaten



Einladung
zur Hauptversammlung

MVV Energie AG, Mannheim
ISIN DE000A0H52F5

Die Aktionäre unserer Gesellschaft
werden hiermit zu der am

Freitag, dem 8. März 2019,
um 10.00 Uhr,

im Congress Center Rosengarten

Rosengartenplatz 2
68161 Mannheim

stattfi ndenden

ordentlichen Hauptversammlung

herzlich eingeladen.



Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
  MVV Energie AG und des gebilligten Konzern-
 abschlusses (IFRS) zum 30. September 2018, des
 zusammengefassten Lageberichts für
 MVV Energie AG und den Konzern für das
 Geschäftsjahr 2018, des erläuternden Berichts des 
 Vorstands zu den übernahmerelevanten Angaben 
 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das
 Geschäftsjahr 2018

 Der Aufsichtsrat der MVV Energie AG hat den vom 
 Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den 
 Konzernabschluss in seiner Sitzung vom 7. Dezember 
 2018 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit fest-
 gestellt, eine Beschlussfassung durch die Haupt-
 versammlung ist mithin nicht erforderlich.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des
 Bilanzgewinns

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
 Jahresabschluss zum 30. September 2018 ausgewie-
 senen Bilanzgewinn in Höhe von 59.316.116,40 Euro 
 in seiner vollen Höhe zur Ausschüttung zu bringen, 
 was einer Dividende in Höhe von 0,90 Euro je dividen-
 denberechtigter Stückaktie entspricht.

 Der Anspruch auf Auszahlung der Dividende ist am 
 dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgen-
 den Geschäftstag, mithin am Mittwoch, dem
 13. März 2019, fällig. Die Auszahlung erfolgt daher am 
 13. März 2019.
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der
 Mitglieder des Vorstands

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
 Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des
 Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4.  Beschlussfassung über die Entlastung der
 Mitglieder des Aufsichtsrats

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
 Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des
 Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu
 erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das
 Geschäftsjahr 2019 

 Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfeh-
 lung und Präferenz des Bilanzprüfungsausschusses 
 gemäß Artikel 16 Absatz 2 AP-VO – vor, die Pricewater- 
 houseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
 schaft, Essen, zum Abschlussprüfer und Konzern-
 abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen. 

 Der Bilanzprüfungsausschuss hat in seiner Empfehlung 
 erklärt, dass diese frei von ungebührlicher Ein-
 flussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Aus-
 wahlmöglichkeiten der Hauptversammlung beschrän-
 kende Klausel im Sinne von Artikel 16 Absatz 6 der 
 AP-VO auferlegt wurde.

6. Beschlussfassung über die Aufhebung des
 bestehenden und die Schaffung eines neuen
 genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung zum 
 Bezugsrechtsausschluss sowie die entsprechende 
 Satzungsänderung

 Die Hauptversammlung vom 14. März 2014 hat den 
 Vorstand ermächtigt, bis zum 13. März 2019 mit Zu-
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 stimmung des Aufsichtsrats ein genehmigtes Kapital 
 in Höhe von bis zu 51.200.000 Euro auszugeben
 (Genehmigtes Kapital 2014), und entsprechende
 Satzungsänderungen beschlossen. Von dieser Er-
 mächtigung wurde bislang kein Gebrauch gemacht. 
 Um auch künftig in einem größeren Rahmen die Eigen-
 kapitalausstattung der Gesellschaft den geschäft-
 lichen und rechtlichen Erfordernissen anzupassen, soll 
 das noch bestehende Genehmigte Kapital 2014 auf-
 gehoben und ein neues genehmigtes Kapital geschaf-
 fen werden, welches den Vorstand ermächtigt, mit 
 Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis 
 zum 7. März 2024 durch Ausgabe von bis zu 
 20.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stück-
 aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig 
 oder mehrmalig um bis zu insgesamt 51.200.000,00 
 Euro zu erhöhen.

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden 
 Beschluss zu fassen:

 a) Die von der Hauptversammlung am 14. März 2014 
  unter Punkt 6 der Tagesordnung beschlossene 
  Ermächtigung des Vorstands, bis zum 13. März 
  2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grund-
  kapital der Gesellschaft um bis zu 51.200.000 Euro 
  zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014), wird unter 
  gleichzeitiger Aufhebung von § 5 der Satzung hier-
  mit aufgehoben.

 b) Genehmigtes Kapital 2019

  Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital 
  bis zum 7. März 2024 mit Zustimmung des Auf-
  sichtsrats durch Ausgabe von bis zu 20.000.000 
  neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien 
  gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder 
  mehrmalig um bis zu insgesamt 51.200.000,00 Euro 
  zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019).
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  Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht 
  einzuräumen. Dies kann auch dadurch erfolgen, 
  dass die neuen Aktien von einem Kreditinstitut 
  oder einem Unternehmen im Sinne von § 186 Ab-
  satz 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernom-
  men werden, sie den Aktionären zum Bezug anzu-
  bieten. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustim-
  mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktio-
  näre einmalig oder mehrmalig, ganz oder teilweise, 
  insgesamt jedoch höchstens für bis zu 13.180.000 
  neue, auf den Namen lautende Stückaktien
  auszuschließen,

  (i) um etwaige Spitzenbeträge, die sich aufgrund 
   des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem 
   Bezugsrecht auszunehmen;

  (ii) wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 
   erfolgt, der Ausgabebetrag der neuen Aktien 
   den Börsenpreis der bereits börsennotierten 
   Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Fest-
   legung des Ausgabebetrags, die möglichst 
   zeitnah zur Platzierung der Aktien erfolgen 
   soll, nicht wesentlich unterschreitet und der 
   auf die neuen unter Ausschluss des Bezugs-
   rechts ausgegebenen Aktien entfallende An-
   teil am Grundkapital insgesamt 10 % des Grund-
   kapitals nicht überschreitet, und zwar weder im 
   Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeit-
   punkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf 
   diese Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals ist 
   der anteilige Betrag des Grundkapitals anzu-
   rechnen, der auf Aktien entfällt,

   • die während der Laufzeit des Genehmigten 
    Kapitals 2019 aufgrund einer Ermächtigung 
    zur Veräußerung eigener Aktien gemäß
    §§ 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Absatz 3 
    Satz 4 AktG unter Ausschluss eines
    Bezugsrechts veräußert werden,
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   • die während der Laufzeit des Genehmigten 
    Kapitals 2019 aufgrund von anderen Er-
    mächtigungen zur Ausgabe von Aktien der 
    Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugs-
    rechts der Aktionäre in direkter oder ent-
    sprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 
    Satz 4 AktG ausgegeben werden, und/oder 

   • die zur Bedienung von Schuldverschreibun-
    gen mit Wandlungs- oder Optionsrecht 
    oder mit Wandlungs- oder Optionspflicht 
    ausgegeben werden können oder auszuge-
    ben sind, sofern die Schuldverschreibungen 
    während der Laufzeit des Genehmigten 
    Kapitals 2019 unter Ausschluss des Bezugs-
    rechts der Aktionäre in entsprechender 
    Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 
    AktG ausgegeben werden;

  (iii) um Verpflichtungen der Gesellschaft aus 
   Wandel- und Optionsschuldverschreibungen, 
   die von der Gesellschaft ausgegeben worden 
   sind, zu erfüllen;

  (iv) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen 
   zur Gewährung von Aktien zum Zweck des 
   (auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, 
   Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unter-
   nehmen oder sonstigen mit einem Akquisi-
   tionsvorhaben in Zusammenhang stehenden 
   Vermögensgegenständen.

 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
 Aufsichtsrats den Inhalt der Aktienrechte und die   
 weiteren Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 
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 c) § 5 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu 
  gefasst:

  „§ 5
  
  Genehmigtes Kapital

  (1) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital 
   bis zum 7. März 2024 mit Zustimmung des 
   Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu 
   20.000.000 neuen, auf den Namen lautenden 
   Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 
   einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 
   51.200.000,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes 
   Kapital 2019).

  (2) Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugs-
   recht einzuräumen. Dies kann auch dadurch 
   erfolgen, dass die neuen Aktien von einem 
   Kreditinstitut oder einem Unternehmen im 
   Sinne von § 186 Absatz 5 Satz 1 AktG mit der 
   Verpflichtung übernommen werden, sie den 
   Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vor-
   stand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
   sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ein-
   malig oder mehrmalig, ganz oder teilweise, 
   insgesamt jedoch höchstens für bis zu 
   13.180.000 neue, auf den Namen lautende 
   Stückaktien auszuschließen,

   (i) um etwaige Spitzenbeträge, die sich auf-
    grund des Bezugsverhältnisses ergeben, 
    von dem Bezugsrecht auszunehmen;

   (ii) wenn die Kapitalerhöhung gegen Barein-
    lagen erfolgt, der Ausgabebetrag der neuen 
    Aktien den Börsenpreis der bereits börsen-
    notierten Aktien zum Zeitpunkt der end-
    gültigen Festlegung des Ausgabebetrags, 
    die möglichst zeitnah zur Platzierung der 
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    Aktien erfolgen soll, nicht wesentlich 
    unterschreitet und der auf die neuen unter 
    Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebe-
    nen Aktien entfallende Anteil am Grund-
    kapital insgesamt 10 % des Grundkapitals 
    nicht überschreitet, und zwar weder im 
    Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im 
    Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächti-
    gung. Auf diese Begrenzung auf 10 % des 
    Grundkapitals ist der anteilige Betrag des 
    Grundkapitals anzurechnen, der auf 
    Aktien entfällt, 

    • die während der Laufzeit des Geneh-
     migten Kapitals 2019 aufgrund einer 
     Ermächtigung zur Veräußerung eigener 
     Aktien gemäß §§ 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 5, 
     186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Aus-
     schluss eines Bezugsrechts veräußert 
     werden, 

    • die während der Laufzeit des Geneh-
     migten Kapitals 2019 aufgrund von 
     anderen Ermächtigungen zur Ausgabe 
     von Aktien der Gesellschaft unter Aus-
     schluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
     in direkter oder entsprechender An-
     wendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 
     AktG ausgegeben werden, und/oder 

    • die zur Bedienung von Schuldverschrei-
     bungen mit Wandlungs- oder Options-
     recht oder mit Wandlungs- oder Op-
     tionspflicht ausgegeben werden kön-
     nen oder auszugeben sind, sofern die 
     Schuldverschreibungen während der  
     Laufzeit des Genehmigten Kapitals   
     2019 unter Ausschluss des Bezugs-
     rechts der Aktionäre in entsprechender  
     Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 
     AktG ausgegeben werden;
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   (iii) um Verpflichtungen der Gesellschaft aus
    Wandel- und Optionsschuldverschreibun-
    gen, die von der Gesellschaft ausgegeben 
    worden sind, zu erfüllen;

   (iv) bei Kapitalerhöhungen gegen Sachein-
    lagen zur Gewährung von Aktien zum 
    Zweck des (auch mittelbaren) Erwerbs 
    von Unternehmen, Unternehmensteilen, 
    Beteiligungen an Unternehmen oder 
    sonstigen mit einem Akquisitionsvorhaben 
    in Zusammenhang stehenden Vermögens-
    gegenständen.

  (3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 
   des Aufsichtsrats den Inhalt der Aktienrechte 
   und die weiteren Bedingungen der Aktienaus-
   gabe festzulegen.“

* * *

Von dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversamm-
lung an werden die unter Tagesordnungspunkt 1 aufge-
führten Unterlagen unter der Internetadresse 

www.mvv.de/investoren

zugänglich gemacht. Diese werden auch in der Haupt-
versammlung zugänglich gemacht.

Unter der genannten Internetadresse erhalten Aktionäre 
zudem die Informationen nach § 124a AktG. Formulare, 
die für die Erteilung einer Vollmacht und die Stimm-
abgabe mittels Briefwahl für die Hauptversammlung ver-
wendet werden können, werden den Aktionären direkt 
übermittelt. 

* * *
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Das abgelaufene Geschäftsjahr, endend am 30. September 
2018, wird in den Beschlussvorschlägen als „Geschäftsjahr 
2018“, das laufende Geschäftsjahr, endend am 30. Septem-
ber 2019, als „Geschäftsjahr 2019“ bezeichnet.

* * *

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Haupt-
versammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus-
übung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre 
berechtigt, die sich rechtzeitig bei der Gesellschaft an-
gemeldet haben und am Tag der Hauptversammlung im 
Aktienregister eingetragen sind. 

Ein Formular zur Anmeldung findet sich in den Unter-
lagen, die den Aktionären übersandt werden. 

Die Anmeldung muss der Gesellschaft mindestens sechs 
Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, mithin
spätestens am 

Freitag, dem 1. März 2019, 24.00 Uhr,

unter der nachfolgend angegebenen Adresse in Text-
form zugehen: 

Hauptversammlung MVV Energie AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
F +49 89 30903-74675
anmeldestelle@computershare.de

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären weiterhin 
(erstmals) die Möglichkeit an, sich online über das neu 
eingeführte Aktionärsportal zur Hauptversammlung an-
zumelden, das sie unter der Internetadresse

www.mvv.de/investoren
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erreichen. Die hierfür benötigten Zugangsdaten sowie 
weitere Hinweise zur Nutzung werden den Aktionären 
mit der Einladung zugesandt. 

Weitere Hinweise zum Anmeldeverfahren finden sich (1.) 
auf dem zusammen mit dem Einladungsschreiben über-
sandten Anmeldeformular, das auch für die Vollmachts-
erteilung, die Erteilung von Weisungen an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter und zur 
Erteilung von Briefwahlstimmen genutzt werden kann, 
sowie (2.) online im Aktionärsportal.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt nach § 67 Absatz 2 
Satz 1 AktG als Aktionär nur, wer als solcher im Aktien-
register eingetragen ist. Das Teilnahme- und Stimmrecht 
setzt danach auch voraus, dass eine Eintragung als Akti-
onär im Aktienregister noch am Tag der Hauptversamm-
lung besteht. Hinsichtlich der Anzahl der einem Teilnah-
meberechtigten in der Hauptversammlung zustehenden 
Stimmrechte ist der am Tag der Hauptversammlung im 
Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgeblich. 

Bitte beachten Sie, dass Aufträge zu Umschreibungen im 
Aktienregister, die in dem Zeitraum vom 2. März 2019 bis 
einschließlich 8. März 2019 eingehen, erst mit Wirkung 
nach der Hauptversammlung am 8. März 2019 verarbei-
tet und berücksichtigt werden. Technisch maßgeblicher 
Bestandsstichtag (sogenanntes Technical Record Date) 
ist daher der 1. März 2019, 24.00 Uhr.

Mit einer Anmeldung zur Hauptversammlung geht für 
die betroffenen Aktien aber keine Sperre für die Ver-
äußerbarkeit einher. Aktionäre können daher über ihre 
Aktien auch nach erfolgter Anmeldung frei verfügen. 
Da im Verhältnis zur Gesellschaft aber nur als Aktionär 
gilt, wer als solcher am Tag der Hauptversammlung im 
Aktienregister eingetragen ist, kann eine Verfügung 
Auswirkungen auf die Teilnahmeberechtigung und die 
Berechtigung zur Ausübung des Stimmrechts haben.

* * *
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Verfahren für die Stimmabgabe durch einen
Bevollmächtigten

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptver-
sammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Bei-
spiel die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung 
oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen.

Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch 
während der Hauptversammlung zulässig und kann 
bereits vor der Anmeldung erfolgen, ist aber nur bis zum 
Eintritt in die Abstimmung über den jeweiligen Punkt 
der Tagesordnung möglich. Zur Vollmachtserteilung 
kommen sowohl Erklärungen gegenüber dem zu Bevoll-
mächtigenden als auch gegenüber der Gesellschaft in 
Betracht. Das Anmeldeerfordernis bleibt unberührt. Für 
den Fall, dass ein Aktionär mehr als eine Person bevoll-
mächtigt, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von 
diesen zurückweisen.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Ge-
sellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechts-
vertreter zu bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter 
üben das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage 
der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Den von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern müs-
sen ausdrückliche und eindeutige Weisungen für die 
Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Sollte zu 
einzelnen Beschlussgegenständen keine oder keine ein-
deutige Weisung vorliegen, sind die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter insoweit nicht zur 
Stimmrechtsausübung befugt und werden sich im Falle 
einer Abstimmung der Stimme enthalten. Bitte beachten 
Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu 
Wortmeldungen oder zum Stellen von Fragen oder von 
Anträgen entgegennehmen.

Die Erteilung einer Vollmacht, deren Widerruf und der 
Nachweis der Bevollmächtigung bedürfen der Textform. 
Die Erklärung einer Vollmachtserteilung gegenüber der 
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Gesellschaft, deren Widerruf sowie die Übermittlung des 
Nachweises einer gegenüber einem Bevollmächtigten 
erklärten Vollmacht beziehungsweise deren Widerruf 
sind an folgende Adresse zu übermitteln:

Hauptversammlung MVV Energie AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
F +49 89 30903-74675
anmeldestelle@computershare.de

Alternativ können diese Erklärungen elektronisch unter 
Nutzung des passwortgeschützten Aktionärsportals auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter

www.mvv.de/investoren

übermittelt werden.

Eine gegenüber einem Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft erteilte Vollmacht kann auch formlos widerrufen 
werden, insbesondere durch persönliche Teilnahme des 
Vollmachtgebers an der Versammlung. 

Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder andere in 
§ 135 Absatz 8 und Absatz 10 i.V.m. § 125 Absatz 5 AktG 
genannte Personen oder Institutionen können für ihre 
eigene Bevollmächtigung abweichende Regelungen 
vorsehen. Die Aktionäre werden gebeten, sich in einem 
der vorgenannten Fälle mit dem zu Bevollmächtigenden 
rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise gefor-
derten Form der Vollmacht abzustimmen.

Für die Nutzung des Aktionärsportals zum Zweck der     
Erteilung einer Vollmacht, ihres Widerrufs oder des 
Nachweises der Bevollmächtigung gelten die Angaben 
zur Anmeldung über das Aktionärsportal mit der nach-
folgenden Besonderheit entsprechend: Die Erteilung und 
der Widerruf der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft, die Änderung von Weisungen und die 
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Stimmabgabe sind im Aktionärsportal nur bis zum
7. März 2019, 24.00 Uhr möglich.

* * *

Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl

Aktionäre, die nicht an der Hauptversammlung teilneh-
men, können ihre Stimmen auch im Wege der Brief-
wahl abgeben. Zur Ausübung des Stimmrechts mittels 
Briefwahl sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die 
sich fristgerecht bei der Gesellschaft angemeldet haben. 
Die Stimmabgabe erfolgt auf dem Formular, das dem 
Einladungsschreiben beiliegt und den Aktionären direkt 
übermittelt wird oder im Wege elektronischer Kommuni-
kation und muss unbeschadet der rechtzeitigen Anmel-
dung nach den vorstehenden Bestimmungen spätestens bis

Donnerstag, dem 7. März 2019, 24.00 Uhr,

bei der Gesellschaft unter der Adresse 

Hauptversammlung MVV Energie AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
F +49 89 30903-74675
anmeldestelle@computershare.de

oder elektronisch unter Nutzung des passwortgeschütz-
ten Aktionärsportals auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter

www.mvv.de/investoren

eingegangen sein. Auch bevollmächtigte Kreditinstitute 
und nach § 135 Absatz 8 und Absatz 10 i.V.m. § 125 Ab-
satz 5 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen 
sowie sonstige von Aktionären Bevollmächtigte können 
sich der Möglichkeit der Briefwahl bedienen. Für die 
Nutzung des Aktionärsportals zum Zweck der Erteilung 
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von Briefwahlstimmen gelten die Angaben zur Anmel-
dung über das Aktionärsportal entsprechend.

Möchte ein Aktionär trotz bereits durch Briefwahl 
erfolgter Stimmabgabe persönlich oder durch einen Be-
vollmächtigten an der Hauptversammlung teilnehmen, 
so ist dies möglich, gilt aber als Widerruf der im Wege 
der Briefwahl erfolgten Stimmabgabe.

***

Weitere Informationen zur Anmeldung und zur Erteilung 
von Vollmachten sowie die entsprechenden Formulare 
für die Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht und die 
Stimmabgabe durch Briefwahl und zur Nutzung des 
Aktionärsportals finden sich in den Unterlagen, die den 
Aktionären übersandt werden.

* * *

Rechte der Aktionäre

Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Absatz 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigs-
ten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag 
von 500.000,00 Euro erreichen, können gemäß § 122         
Absatz 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. 
Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder 
eine Beschlussvorlage beiliegen. 

Etwaige Ergänzungsverlangen bittet die Gesellschaft, an 
folgende Adresse zu richten:

MVV Energie AG
– Vorstand –
Luisenring 49
68159 Mannheim
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Das Verlangen muss schriftlich an den Vorstand gerich-
tet werden und der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor 
dem Tag der Hauptversammlung, mithin bis zum 

Dienstag, dem 5. Februar 2019, 24.00 Uhr,

zugegangen sein. Später zugegangene Verlangen kön-
nen nicht berücksichtigt werden. 

Ergänzungsverlangen werden zudem nur berücksichtigt, 
wenn die Antragsteller nachweisen, dass sie seit mindes-
tens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens 
Inhaber der Aktien sind. 

Die Antragsteller müssen, um das Ergänzungsverlangen 
wirksam stellen zu können, die Mindestaktienzahl bis zur 
Entscheidung des Vorstands über den Antrag oder, wenn 
die Gesellschaft dem Verlangen nicht entspricht und die 
Antragsteller um gerichtliche Entscheidung nachsuchen, 
bis zur Entscheidung des Gerichts halten. 

* * *

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 
gemäß §§ 126 Absatz 1, 127 AktG

Aktionäre können Anträge gegen einen Vorschlag der 
Verwaltung zu einem bestimmten Punkt der Tages-
ordnung stellen. Sie können auch Vorschläge zur Wahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern und von Abschlussprüfern 
unterbreiten. Anträge von Aktionären sind ausschließlich 
an folgende Adresse zu senden:

MVV Energie AG
Konzernrecht, -Compliance und Materialwirtschaft
Luisenring 49
68159 Mannheim
Hauptversammlung2019@mvv.de
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Die Gesellschaft macht gemäß § 126 Absatz 1 AktG 
Gegenanträge einschließlich des Namens des Aktionärs, 
einer Begründung und einer etwaigen Stellungnahme 
der Verwaltung unter der Internetadresse
www.mvv.de/investoren zugänglich, wenn ihr Gegen-
anträge spätestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptver-
sammlung, mithin bis zum 

Donnerstag, dem 21. Februar 2019, 24.00 Uhr,

mit Begründung bei oben genannter Adresse zugegan-
gen sind. 

In § 126 Absatz 2 AktG werden Gründe aufgeführt, bei 
deren Vorliegen ein Gegenantrag und dessen Begrün-
dung nicht zugänglich gemacht werden müssen. Diese 
Gründe werden auf der oben genannten Internetseite 
näher beschrieben.

Für Wahlvorschläge von Aktionären gelten die vorste-
henden Sätze entsprechend, diese brauchen jedoch 
nicht begründet zu werden. Der Vorstand braucht 
Wahlvorschläge von Aktionären außer in den Fällen 
des § 126 Absatz 2 AktG auch dann nicht zugänglich 
zu machen, wenn diese nicht den Namen, ausgeübten 
Beruf und Wohnort der vorgeschlagenen Aufsichtsrats-
mitglieder oder Abschlussprüfer beziehungsweise bei 
einem Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich 
zu bildenden Aufsichtsräten enthalten; Angaben zu ihrer 
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen 
beigefügt werden.

* * *
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Auskunftsrecht gemäß § 131 Absatz 1 AktG

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Absatz 1 AktG auf Ver-
langen in der Hauptversammlung vom Vorstand Aus-
kunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, 
soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des 
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Aus-
kunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und 
geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem 
verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Kon-
zerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen. 

Unter bestimmten, in § 131 Absatz 3 AktG näher ausge-
führten Voraussetzungen ist der Vorstand berechtigt, die 
Auskunft zu verweigern. Diese Voraussetzungen werden 
auf der Internetseite www.mvv.de/investoren näher 
erläutert.

Weitere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre er-
halten Sie auf unserer zuvor genannten Internetseite.

* * *

Die Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 
am 8. März 2019 ist durch Veröffentlichung der vorste-
henden Tagesordnung im Bundesanzeiger am 24. Januar 
2019 bekannt gemacht.

* * *

Anzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 
168.721.397,76 Euro ist eingeteilt in 65.906.796 Stück-
aktien. 

Hiervon sind im Zeitpunkt der Einberufung dieser Haupt-
versammlung sämtliche 65.906.796 Stückaktien teilnah-
me- und stimmberechtigt. 



Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 
keine eigenen Aktien. 

Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Mannheim, im Januar 2019
MVV Energie AG

Der Vorstand

 
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung
gemäß § 203 Absatz 2 Satz 2 AktG in Verbindung
mit § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG zu Punkt 6 der
Tagesordnung 

Durch den Beschluss unter Tagesordnungspunkt 6 wird 
eine neue Ermächtigung für ein genehmigtes Kapital 
geschaffen, die für die Dauer von fünf Jahren vom Tag 
der Hauptversammlung an gilt. Mit der vorgeschlagenen 
Ermächtigung wird das Unternehmen MVV Energie AG 
in die Lage versetzt, auch künftig in einem größeren 
Rahmen die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft 
den geschäftlichen Erfordernissen anpassen zu können. 
Die vorgeschlagene Ermächtigung entspricht im We-
sentlichen dem bisherigen genehmigten Kapital gemäß 
§ 5 der Satzung. Die vorgeschlagene Höhe des neuen 
genehmigten Kapitals von insgesamt 20.000.000 neuen, 
auf den Namen lautenden Stückaktien würde bei voll-
ständiger Ausnutzung einer Erhöhung des derzeitigen 
Grundkapitals um rund 30 % entsprechen.

Es ist vorgesehen, bei der Ausnutzung der Ermächtigung 
den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzu-
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räumen. Dabei können die neuen Aktien auch von einem 
oder mehreren Kreditinstitut(en) (oder einem anderen 
Unternehmen im Sinne von § 186 Absatz 5 Satz 1 AktG) 
mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den
Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugs-
recht i. S. von § 186 Absatz 5 AktG). Durch die Zwi-
schenschaltung von Kreditinstituten und nach § 186 
Absatz 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Instituten wird 
die Abwicklung der Aktienausgabe lediglich technisch 
erleichtert. Der Vorstand soll allerdings ermächtigt wer-
den, das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen 
auszuschließen: 

Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats etwaige Spitzenbeträge von dem 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Das dient 
dazu, im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Kapital-
erhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis herzustellen. 
Dies erleichtert die Abwicklung von Bezugsrechten und 
erspart zusätzlichen Aufwand.

Weiterhin soll der Vorstand ermächtigt werden, bei einer 
Barkapitalerhöhung mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn 
die Barkapitalerhöhung 10 % des zum Zeitpunkt der Be-
schlussfassung der Hauptversammlung oder, falls dieser 
Betrag geringer ist, des zum Zeitpunkt der jeweiligen 
Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals 
(bei Anrechnung einer etwaigen Ausnutzung anderwei-
tiger Ermächtigungen zur Veräußerung eigener Aktien 
oder zur Ausgabe von Aktien unter Ausschluss des Be-
zugsrechts in entsprechender oder direkter Anwendung 
von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG oder zur Bedienung von 
Options-/Wandelanleihen unter Ausschluss des Bezugs-
rechts in entsprechender Anwendung von § 186
Absatz 3 Satz 4 AktG) nicht übersteigt und der Ausgabe-
betrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. 
Eine solche Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG er-
möglicht es der Gesellschaft, günstige Marktsituationen 



sehr kurzfristig und schnell zu nutzen und durch eine 
marktnahe Festsetzung des Ausgabepreises bessere 
wirtschaftliche Konditionen zu erreichen. Eine marktnahe 
Konditionenfestsetzung und reibungslose Platzierung 
wäre bei Wahrung des Bezugsrechts nicht möglich. Zwar 
gestattet § 186 Absatz 2 AktG eine Veröffentlichung des 
Bezugspreises bis spätestens drei Tage vor Ablauf der 
Bezugsfrist. Angesichts der häufig zu beobachtenden 
Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch dann 
ein Marktrisiko über mehrere Tage, welches zu Sicher-
heitsabschlägen bei der Festlegung des Ausgabepreises 
und so zu nicht marktnahen Konditionen führt. Auch ist 
bei Bestand eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit 
über dessen Ausübung (Bezugsverhalten) die erfolgrei-
che Platzierung bei Dritten gefährdet oder mit zusätz-
lichen Aufwendungen verbunden. Schließlich kann 
bei Einräumung eines Bezugsrechts die Gesellschaft 
wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf 
Änderungen der Marktverhältnisse reagieren, sondern 
ist rückläufigen Aktienkursen während der Bezugsfrist 
ausgesetzt, die zu einer für die Gesellschaft ungünstigen 
Eigenkapitalbeschaffung führen können.

Bei Ausnutzung der Ermächtigung wird der Vorstand 
den Ausgabepreis so bemessen, dass er den Börsenpreis 
nicht wesentlich unterschreitet, und einen eventuellen 
Abschlag vom Börsenpreis nach den zum Zeitpunkt der 
endgültigen Festlegung des Ausgabepreises, die mög-
lichst zeitnah zur Platzierung der Aktien erfolgen soll, 
vorherrschenden Marktbedingungen möglichst niedrig 
bemessen. Hierdurch und durch die betragsmäßige Be-
grenzung der Ermächtigung auf 10 % des Grundkapitals 
wird im Einklang mit § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG dem 
Interesse der Aktionäre an einem wertmäßigen Ver-
wässerungsschutz Rechnung getragen und der Einfluss-
verlust für die Aktionäre begrenzt. Aktionäre, die ihre 
Beteiligungsquote im Fall einer Kapitalerhöhung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts aufrechterhalten möchten, 
haben die Möglichkeit, die erforderliche Anzahl von 
Aktien über die Börse zu erwerben. 
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Der Vorstand soll weiterhin ermächtigt werden, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht im Fall 
einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage auszuschließen, 
um Verpflichtungen der Gesellschaft aus Wandel- und 
Optionsschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft 
ausgegeben worden sind, zu erfüllen. Der Ausschluss 
des Bezugsrechts in diesen Fällen hat den Vorteil, dass 
eine sonst nach den Options- oder Anleihebedingungen 
etwa erforderliche Ermäßigung des Wandlungs- oder 
Optionspreises für die bereits ausgegebenen Wand-
lungs- oder Optionsrechte oder die bereits begründeten 
Pflichten zur Wandlung oder Optionsausübung nicht 
erforderlich wird und dadurch gegebenenfalls insgesamt 
ein höherer Mittelzufluss ermöglicht wird.

Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht für Kapital-
erhöhungen gegen Sacheinlagen zum Zweck des (auch 
mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, Unternehmens-
teilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen mit 
einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehen-
den Vermögensgegenständen auszuschließen. Bei dem 
Erwerb von Beteiligungen kann es sich um Beteiligungen 
jeder Größenordnung handeln. Damit soll der Vorstand 
in die Lage versetzt werden, in geeigneten Einzelfällen 
Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung in diesen 
Fällen einzusetzen. Die Gesellschaft soll die Möglichkeit 
erhalten, rasch und erfolgreich auf vorteilhafte Angebo-
te oder sich bietende Gelegenheiten für Unternehmens-
zusammenschlüsse oder zum Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen 
zu reagieren. Im Wettbewerb mit anderen Unternehmen 
der gleichen Branche, die ebenfalls über die Möglich-
keit zum Einsatz der Aktie als „Akquisitionswährung“ 
verfügen, dient dies dem Erhalt und der Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit und der Erweiterung des eigenen 
Portfolios. Die Möglichkeit der Überlassung von Aktien 
zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen 



oder Unternehmensbeteiligungen oder im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen kann sich zudem 
gegenüber der Hingabe von Geld als die günstigere – 
weil liquiditätsschonende – Finanzierungsform für die 
Gesellschaft erweisen und damit auch im Interesse der 
Aktionäre liegen. Vorstand und Aufsichtsrat werden in 
jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob der Ausschluss 
des Bezugsrechts zu diesem Zweck notwendig ist und 
ob der Wert des zu erwerbenden Unternehmens oder 
der zu erwerbenden Unternehmensteile oder Unterneh-
mensbeteiligung in angemessenem Verhältnis zum Wert 
der neuen Aktien der Gesellschaft steht. Derzeit gibt es 
keine konkreten Akquisitionsvorhaben, für die das ge-
nehmigte Kapital ausgenutzt werden soll.

Die Summe der nach dieser Ermächtigung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts gegen Bar- und Sacheinlagen 
ausgegebenen Aktien darf insgesamt 13.180.000 auf 
den Namen lautende Stückaktien nicht übersteigen, das 
entspricht einem anteiligen Betrag von 20 % des Grund-
kapitals. Diese Beschränkung stellt eine entsprechende 
Begrenzung von Bezugsrechtsausschlüssen nach oben 
hin sicher und begrenzt die mögliche Verwässerung der 
vom Bezugsrecht ausgeschlossenen Aktionäre.

Es bestehen keine konkreten Pläne, von der vorgeschla-
genen Ermächtigung Gebrauch zu machen. Der Vor-
stand wird der jeweils nachfolgenden Hauptversamm-
lung über jede Ausnutzung des genehmigten Kapitals 
Bericht erstatten.

Mannheim, im Januar 2019
MVV Energie AG

Der Vorstand
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Hinweise

Öffnung des Versammlungsgebäudes
8. März 2019, 9.00 Uhr · Saalöffnung: 9.30 Uhr

Fragen auf der Hauptversammlung
Aktionäre, die auf der Hauptversammlung Fragen
stellen möchten, werden gebeten, diese Fragen der 
MVV Energie AG, Investor Relations, möglichst vor
der Hauptversammlung schriftlich mitzuteilen.

Vertretung in der Hauptversammlung
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptver samm lung 
teilnehmen können, können sich bei der Ausübung des 
Stimmrechts durch einen Bevoll mäch ti gten, durch ein 
Kreditinstitut, eine Vereini gung von Aktionären oder 
einen Vertreter der MVV Energie AG vertreten lassen 
(siehe Seiten 12 – 14).

Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel
Bei Anforderung einer Eintrittskarte erhalten Sie einen 
Wegweiser, der gleichzeitig den Fahrausweis darstellt. 
Er berechtigt Sie am 8. März 2019 ganztägig zur kosten-
losen Nutzung der öffentlichen Ver kehrsmittel
(DB: 2. Klasse) im gesamten Gebiet des Verkehrs  verbund 
Rhein-Neckar (VRN).

Parken
Während der ordentlichen Hauptversammlung der   
MVV Energie AG am 8. März 2019 stehen in der Tief-
garage unter dem Wasserturm bzw. im Parkhaus Rosen-
garten kostenpflichtige Parkplätze zur Ver fü gung. Die 
Erstattung der Parkgebühren ist nicht möglich. Bitte 
beachten Sie, dass an diesem Tag kein direkter Zugang 
von der Tiefgarage zum Rosen garten vorhanden ist. 
Nutzen Sie bitte den Haupteingang des Con  gress Center 
Rosengarten. Kostenlose Park plätze befinden sich an 
der Auto bahnausfahrt Mann heim-Mitte (ADAC/TECH-
NOSEUM). Von dort erreichen Sie den Tagungsort mit 
dem ÖPNV.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich der Rosen-
garten in der Umweltschutz zone Mannheim befindet.
Ihr PKW sollte dementsprechend eine grüne Feinstaub-
plakette aufweisen.

24  l



Terminkalender

l 15.2.2019
 Quartalsmitteilung Q1 Geschäftsjahr 2019

l 8.3.2019: Hauptversammlung
 Die Begrüßung des Aufsichtsratsvorsitzenden und die
 Rede des Vorsitzenden des Vorstands werden am Tag
 der Hauptversammlung im Internet unter
 www.mvv.de/investoren live übertragen.

l 15.5.2019
 Zwischenbericht H1 Geschäftsjahr 2019

l 15.8.2019
 Quartalsmitteilung 9M Geschäftsjahr 2019

l 10.12.2019
 Geschäftsbericht Geschäftsjahr 2019

l 10.12.2019
 Bilanzpressekonferenz und Analystenkonferenz
 Geschäftsjahr 2019

l 13.3.2020
 Hauptversammlung 2020

Die Termine für unterjährige Analysten-Telefon-
konferenzen werden frühzeitig bekannt gegeben.
Die Finanzberichte/-informationen werden zu den
genannten Terminen als PDF-Version auf unserer
Internetseite www.mvv.de/investoren veröffentlicht.
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Kontakt

MVV Energie AG
Philipp Riemen
Investor Relations
Luisenring 49
68159 Mannheim

T +49 621 290 31 88
F +49 621 290 30 75
ir@mvv.de
www.mvv.de/investoren
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www.mvv.de/investoren


